
 
24.01.2008 

 
RESOLUTION 

 
 
der Abgeordneten Dr. Petrovic, Hiller, Mag. Fasan, Herzig 
 
 
zum Bericht des Rechnungshofes betreffend EVN-AG, Sicherheit der 

Stromversorgung in Österreich, LT-992/B-3 

 

 

betreffend „UVP Verfahren Kernkraftwerk Mochovce“ 

 
  

 
Das 200 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernte slowakische 

Kernkraftwerke Mochovce soll durch die Neuerrichtung der Blöcke 3 & 4 ausgebaut 

werden. Dafür besteht eine Baubewilligung aus dem Jahr 1986, sodass von Seiten 

des Projektbetreibers argumentiert wird, dass hier kein 

Umweltverträglichkeitsprüfungs(UVP)-Verfahren, damit auch kein 

grenzüberschreitendes UVP-Verfahren und auch keine Öffentlichkeitsbeteiligung 

notwendig sind.  

Von den Vertretern des Bundes und der Bundesländer wurde in den bisherigen 

Nuklearexpertentreffen im Rahmen des bilateralen Nuklearinformationsabkommen 

zwischen der Republik Österreich und der Slowakischen Republik wiederholt die 

gegenteilige Meinung vertreten, dass eine Beteiligung der österreichischen 

Öffentlichkeit sehr wohl angebracht ist. 

 

Weil davon ausgegangen werden kann, dass es gegenüber dem Bewilligungsbescheid 

von 1986 Projektänderungen geben wird, wäre demnach gemäß den Bestimmungen 

des EU-UVP-Rechtes und der ESPOO-Konvention ein grenzüberschreitendes UVP-

Verfahren bzw. die Mitwirkung der Bevölkerung erforderlich. 

 

 

Die Gefertigten stellen daher den 

Landtag von Niederösterreich 
Landtagsdirektion 

Eing.: 24.01.2008 

zu Ltg.-992/B-3-2008 

     -Ausschuss 



 
A n t r a g: 

 
 

Der Hohe Landtag möge beschließen:  

 

Die Landesregierung wird ersucht, die Bundesregierung aufzufordern: 

 

1. prüfen zu lassen, inwieweit Österreich Mitspracherechte bei der Errichtung der 

Blöcke 3 & 4 beim slowakischen Kernkraftwerk Mochovce geltend machen 

kann. Insbesondere ist zu klären inwieweit etwaige Projektänderungen oder 

auch Änderungen der Dokumentation des Projektes gegenüber dem 

Baubescheid von 1986 ein grenzüberschreitendes UVP-Verfahren nach dem 

EU-Recht erfordert. 

 

2. dass mittels bilateraler Vereinbarungen mit der Slowakei und einer 

diplomatischen Note an die Slowakei unverzüglich die Parteienstellung 

Österreichs beim Ausbau des Kernkraftwerkes Mochovce durch die Blöcke 3 

&4 eingefordert wird.  


